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Preisverordnung Nr. 349.
— Verordnung über die Regelung der Preise 

für Schiffsschrauben und Schiffssteven —

Vom 5. März 1954

Im Einvernehmen mit der Staatlichen Plankommis
sion, dem Ministerium der Finanzen und dem Mini
sterium für Maschinenbau wird zur Regelung der 
Preise für Schiffsschrauben und Schiffssteven folgendes 
verordnet:

§ 1
(1) Für Schiffsschrauben und Schiffssteven aus Stahl- 

- guß gelten die in der Anlage dieser Preisverordnung
s festgesetzten Herstellerabgabepreise.

(2) Die Preise verstehen sich für Rohguß, sauber ge
putzt und entgratet, unverpackt, bei Bahn- und Schiffs
versand frei Versandstation verladen, bei Anlieferung 
mit Fahrzeugen des Lieferers oder bei Abholung durch 
den Besteller ab Werk aufgeladen.

§ 2
Der Besteller ist verpflichtet, Modelle und Modell

einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

§ 3
Notwendige Ergänzungen zu den Preislisten gemäß 

§ 1 erläßt das Ministerium für Schwerindustrie und 
gibt diese bei gleichzeitiger Angabe des Tages des In
krafttretens mit Zustimmung der Staatlichen Plan
kommission und des Ministeriums der Finanzen im Ge
setzblatt der Deutschen Demokratischen Republik be
kannt.

§ 4
Für Betriebe, die mit dem Staatshaushalt verbundene 

Finanzpläne aufstellen, gelten die durch diese Preis
verordnung festgelegten Herstelierabgabepreise als 
Festpreise. Für alle übrigen Betriebe gelten die Her
stellerabgabepreise als Höchstpreise.


